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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  
für alle Bildungsangebote der  
Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill 
 
 
 

 

1. Geltungsbereich der AGB, Gerichtsstand und 
Begriffsbestimmungen 
 

A. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) gelten für alle Bildungsangebote der 
Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vi-
talskill (Nikolaus-Groß-Straße 10, 59348 
Lüdinghausen) in der Bundesrepublik 
Deutschland (inkl. aller E-Learning-Ange-
bote). Unter den Begriff ‚Bildungsangebote‘ 
sowie ‚Bildungsveranstaltungen‘ im Sinne die-
ser AGB fallen alle synchronen und asynchro-
nen Angebote und Veranstaltungen zur Aus-, 
Fort- und Weiterbildung der Kresse, Christian 
& Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill unabhängig 
von der Zielgruppe und dem Verwendungs-
zweck des Bildungsinhaltes, sowie sämtliche 
sonstige Angebote der Erwachsenenbildung. 
Ein synchrones Bildungsangebot wird phy-
sisch oder digital durch eine Lehrkraft beglei-
tet. Ein asynchrones Bildungsangebot wird 
nicht durch eine Lehrkraft in Echtzeit begleitet 
und schafft lediglich einen Rahmen für die 
selbstständige und selbstgesteuerte Erarbei-
tung von Lerninhalten durch entsprechende 
Teilnehmer, z. B. durch die zur Verfügung Stel-
lung von Online-Kursen und Lehrmaterialien. 
Unter den Begriff ‚Bildungsangebote‘ bzw. 
‚Bildungsveranstaltungen‘ im Sinne dieser 
AGB fallen dabei sowohl alle physischen An-
gebote und Veranstaltungen als auch alle di-
gitalen Angebote und Veranstaltungen. Alle E-
Learning-Angebote der Kresse, Christian & 
Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill werden aus-
schließlich für den Geltungsbereich der Bun-
desrepublik Deutschland angeboten. Werden 
E-Learning-Angebote durch Vertragspartner 
bzw. Teilnehmer auch aus dem Ausland abge-
rufen und verwendet, gilt als Erbringungsort 
weiterhin die Bundesrepublik Deutschland. 
 

B. Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zu-
sammenhang mit dem jeweiligen Bildungsan-
gebot bzw. der Bildungsveranstaltung für alle 
erbrachten Leistungen mit einem Geschäfts-
kunden ist der Ort der Hauptniederlassung 
der Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR 
Vitalskill. Als Erfüllungsort für alle digitalen Bil-
dungsangebote gilt der Ort der 

Hauptniederlassung der Kresse, Christian & 
Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill. Die Reglung 
zum Erfüllungsort und Gerichtsstand gelten 
nicht, wenn gesetzliche Regelungen einen an-
deren Erfüllungsort oder Gerichtsstand vorge-
ben oder die Festlegung für das entspre-
chende Rechtsgeschäft nicht zulassen. Ge-
setzliche Regelungen zum Gerichtsstand bei 
Streitigkeiten mit Privatkunden bleiben unbe-
rührt. 
 

C. Für bestimmte Bildungsangebote können von 
den AGB abweichende Regelungen verein-
bart werden, wenn diese einvernehmlich zwi-
schen dem jeweiligen Vertragspartner und der 
Geschäftsführung der Kresse, Christian & Ul-
rich, Hendrik GbR Vitalskill vereinbart wurden. 
Abweichende Bestimmungen oder AGB einer 
Vertragspartei erkennt die Kresse, Christian & 
Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill nicht an, es sei 
denn, die Geschäftsführung der Kresse, 
Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill hat 
zuvor ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt. 
Einvernehmliche Nebenabreden zwischen 
dem Vertragspartner und der Kresse, Chris-
tian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill sind in 
jeglicher Form zulässig. 
  

D. Diese AGB gelten sowohl gegenüber Unter-
nehmern i. S. v. § 14 BGB (in diesen AGB als 
‚Unternehmen‘, ‚Vertragspartner‘ oder ‚Ver-
tragspartei‘ genannt), die für ihre Mitarbeiten-
den betriebliche Ausbildungsveranstaltungen 
buchen, als auch gegenüber Verbrauchern (in 
diesen AGB als ‚Teilnehmer‘, ‚Vertragspartner‘ 
oder ‚Vertragspartei‘ genannt), die nach 
Selbst- oder Fremdanmeldung an einer Kurs- 
oder Ausbildungsveranstaltung teilnehmen. 
Gelten in diesen AGB unterschiedliche Rege-
lungen für Unternehmen und Verbraucher, 
wird dies in der jeweiligen Klausel differenziert 
dargestellt. Ansonsten gelten Regelungen für 
Unternehmen und Verbraucher gleicherma-
ßen. 
 

E. Wurden Teilnehmer durch ein Unternehmen 
oder eine andere Stelle oder Person zum Bil-
dungsangebot angemeldet und sind selbst bei 
der Anmeldung kein Vertragsverhältnis mit der 
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Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vi-
talskill eingegangen, akzeptieren diese die 
AGB mit der tatsächlichen Teilnahme am je-
weiligen Bildungsangebot, wenn die Kresse, 
Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill oder 
die beauftragten Lehrkräfte die Teilnehmen-
den zu Beginn der Bildungsveranstaltung ex-
plizit und schriftlich darauf aufmerksam ma-
chen, den Teilnehmenden die Einsicht der 
AGB ermöglichen und die Teilnehmenden die 
Akzeptanz der AGB in den Teilnehmerunterla-
gen bestätigen. Ist durch eine Fremdanmel-
dung bisher kein Vertragsverhältnis zwischen 
dem Teilnehmer und der Kresse, Christian & 
Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill entstanden, 
übernimmt die anmeldende Stelle oder Per-
son bzw. das anmeldende Unternehmen alle 
Vertragspflichten des Teilnehmers im Sinne 
dieser AGB. Die aus dem Vertragsverhältnis 
entstehenden finanziellen Verpflichtungen 
und die Pflicht zur Bezahlung dieser Verpflich-
tungen gegenüber der Kresse, Christian & Ul-
rich, Hendrik GbR Vitalskill obliegen dem an-
meldenden Unternehmen bzw. der anmelden-
den Person oder Stelle. Ist der Teilnehmende 
nicht selbst anmeldende Person, übernimmt 
der Teilnehmer mit der tatsächlichen Teil-
nahme am Bildungsangebot die Verpflichtung 
zur Entrichtung der Teilnahmegebühr, falls 
das anmeldende Unternehmen bzw. die an-
meldende Person oder Stelle ihrer Zahlungs-
verpflichtung nicht innerhalb der Zahlungsfrist 
nachkommt oder nachkommen kann und der 
Teilnehmer zum Beginn der Bildungsveran-
staltung den AGB in den Teilnehmerunterla-
gen zugestimmt hat. Weiterhin übernimmt der 
Teilnehmende die Verpflichtung zur Entrich-
tung der Teilnahmegebühr, wenn ein externer 
Kostenträger die Teilnahmegebühr nicht in-
nerhalb der Zahlungsfrist entrichtet und 
Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vi-
talskill dies nicht zu verantworten hat, es sei 
denn, dies gilt für den Teilnehmer als unzu-
mutbar.  
 

2. Zustandekommen des Vertrages, Anmel-
dung, Dritte und Sprache 
 

A. Veranstalter der Bildungsangebote bzw. Bil-
dungsveranstaltungen und in diesem Zusam-
menhang Vertragspartner der Teilnehmer und 
Unternehmen ist die Kresse, Christian & Ul-
rich, Hendrik GbR Vitalskill, Nikolaus-Groß-
Straße 10, 59348 Lüdinghausen. Dies gilt 
auch dann, wenn die Bildungsveranstaltung 
ganz oder teilweise im Auftrag der Kresse, 

Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill 
durch Dritte übernommen wird.  
 

B. Die Darstellungen von Bildungsangeboten auf 
der Website der Kresse, Christian & Ulrich, 
Hendrik GbR Vitalskill sowie auf einem Social-
Media-Auftritt (insb. Facebook, Instagram, 
TicTok, Youtube etc.) und in sonstigen Online-
Quellen stellen kein rechtlich bindendes An-
gebot dar, sondern einen unverbindlichen Bil-
dungsangebots-Katalog. 
 

C. Die Darstellungen von Bildungsangeboten in-
nerhalb von Werbemitteln der Kresse, Chris-
tian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill, wie Aus-
hänge, Plakate, Broschüren, Prospekten, 
Flyer, Werbespots, E-Mails und Briefpost zu 
Werbezwecken, Radiowerbung, sonstige On-
line-Werbungen und allen anderen Werbemit-
teln, stellen kein rechtlich bindendes Angebot 
dar, sondern einen unverbindlichen Bildungs-
angebots-Katalog. 
 

D. Die Anmeldung für ein Bildungsangebot kann 
durch Teilnehmer, anmeldende Unternehmen 
sowie sonstige anmeldende Personen oder 
Stellen mündlich, schriftlich, per E-Mail oder -
wenn für das Bildungsangebot verfügbar- un-
ter Verwendung des Anmeldeformulars bzw. 
der Buchungssoftware auf der Website der 
Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vi-
talskill erfolgen. Inhalt der Anmeldung kann 
die Anmeldung einzelner Teilnehmer oder 
ganzer Teilnehmergruppen sowie die Bu-
chung einer ‚Inhouse‘-Bildungsveranstaltung 
sein. Die Anmeldungen werden unter Berück-
sichtigung interner Unternehmensinteressen 
der Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR 
Vitalskill sowie planungsbezogener Erforder-
nisse berücksichtigt und garantieren noch kei-
nen sicheren Teilnahmeplatz.  
 

E. Vertragsverpflichtungen gegenüber dem je-
weiligen Teilnehmer bzw. Unternehmen wer-
den für die Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik 
GbR Vitalskill erst dann wirksam, wenn die 
Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vi-
talskill die Annahme des Buchungsantrages 
schriftlich, in Textform oder durch Übersen-
dung einer Rechnung bestätigt hat und einen 
entsprechenden Teilnahmeplatz bzw. Teilnah-
meplätze zugesichert hat. Dies kann bei einer 
Online-Anmeldung auch durch eine automati-
sierte Buchungsbestätigung mit Teilnahme-
platzzuweisung erfolgen. Buchungsanfragen 
durch Teilnehmer bzw. Unternehmen sind für 
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diese Teilnehmer bzw. Unternehmen gegen-
über der Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik 
GbR Vitalskill verbindlich. 
 

F. Ist anhand der Anmeldung oder der zur An-
meldung eingereichten Unterlagen für die 
Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vi-
talskill objektiv eindeutig erkennbar, dass eine 
Kostenübernahme für die Bildungsveranstal-
tung von einem Dritten nicht gesichert ist und 
der Teilnehmer offensichtlich von einer gesi-
cherten Kostenübernahme ausgeht, muss die 
Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vi-
talskill den Anmeldenden darauf hinweisen. 
Tritt der Anmeldende aufgrund dieses Hinwei-
ses von der Anmeldung zurück, entstehen für 
diesen keine Stornierungsgebühren. 
 

G. Wurde zwischen den Vertragspartner beim 
Vertragsabschluss in beidseitigem Einver-
ständnis nichts anderes vereinbart, sind die 
Teilnahmegebühren vor Beginn der Bildungs-
veranstaltung zu entrichten, es sei denn, den 
Teilnehmenden bzw. Unternehmen ist eine 
Barzahlung oder andere Vor-Ort-Zahlungsop-
tion am Veranstaltungstag und am Veranstal-
tungsort explizit durch die Kresse, Christian & 
Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill freigestellt wor-
den. Ist der Zahlungseingang von Seiten ei-
nes Teilnehmers oder Unternehmens bei der 
Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vi-
talskill zum Beginn der Veranstaltung nicht er-
folgt, kann der Teilnahmenachweis bis zur er-
folgten Zahlung und Begleichung möglicher 
Mahngebühren und sonstiger offenen Forde-
rungen gegenüber dem jeweiligen Teilneh-
menden oder Unternehmen von der Kresse, 
Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill ein-
behalten werden. 
 

H. Die Verpflichtung zur Vorab-Bezahlung entfällt 
für Teilnehmer, deren Teilnahmegebühren 
durch einen öffentlich-rechtlichen Träger 
übernommen werden. Hierzu zählen insbe-
sondere Bildungsangebote für betriebliche 
Ersthelfer, die durch die ‚Deutsche gesetzli-
che Unfallversicherung (DGUV)‘ (Berufsge-
nossenschaften bzw. Unfallkassen)  finanziert 
werden. Die anmeldenden Unternehmen bzw. 
Teilnehmer einer Bildungsveranstaltung ha-
ben sicherzustellen, dass alle erforderlichen 
Unterlagen zur Kostenübernahme zum Kurs-
beginn bereitliegen, es sei denn, die Erbrin-
gung der jeweiligen Unterlage liegt aus-
schließlich im Verantwortungsbereich der 
Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR 

Vitalskill. Weiterhin müssen die Unternehmen 
bzw. Teilnehmer sicherstellen, dass eine Kos-
tendeckung durch den Kostenträger sicherge-
stellt ist. Insbesondere liegt es im Verantwor-
tungsbereich der Unternehmen bzw. Teilneh-
mer, dass die Kostenübernahme für die Teil-
nahme tatsächlich vom Kostenträger erfolgt. 
Die Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR 
Vitalskill ist nicht verpflichtet, die tatsächliche 
Sicherstellung der Finanzierung beim Kosten-
träger zu erfragen, wenn die Kostenüber-
nahme zwischen dem Kostenträger und dem 
Unternehmen bzw. Teilnehmer vereinbart 
wurde. Werden die Teilnahmegebühren durch 
den Kostenträger nicht bezahlt, muss das Un-
ternehmen bzw. der Teilnehmer die Kosten 
selbst tragen. 
 

I. Teilnehmer einer Bildungsveranstaltung sind 
verpflichtet, die Teilnahmegebühr selbst zu 
entrichten, wenn ein Dritter als Kostenträger 
der Verpflichtung zur Zahlung nicht nach-
kommt. Verbraucher können durch die 
Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vi-
talskill zur Übernahme der Teilnahmegebüh-
ren nicht verpflichtet werden, wenn sie durch 
ein Unternehmen oder öffentlich-rechtlichen 
Träger angemeldet wurden und dieser gegen-
über dem Verbraucher und der Kresse, Chris-
tian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill die Kos-
tenübernahme zugesichert hat und der Ver-
braucher den Wegfall der Kostenübernahme 
nicht zu verantworten hat.  
 

J. Bucht ein Unternehmen für einen oder meh-
rere seiner Mitarbeitenden eine betriebliche 
Bildungsveranstaltung oder eine ‚Inhouse‘-Bil-
dungsveranstaltung deren Teilnahmegebüh-
ren über einen Unfallversicherungsträger der 
‚Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV)‘ (Berufsgenossenschaften bzw. Un-
fallkassen) abgerechnet werden sollen, muss 
der Anmeldung das entsprechende Formular 
des Unfallversicherungsträgers (inkl. ggf. er-
forderlicher Genehmigungen, Kostenüber-
nahmeerklärungen und/oder Gutscheinen des 
Unfallversicherungsträgers) ausgefüllt beige-
legt werden, spätestens jedoch zu Kursbeginn 
an die Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik 
GbR Vitalskill übergeben werden. Liegen die 
Unterlagen zum Kursbeginn nicht vor, kann 
die Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR 
Vitalskill dem jeweiligen Unternehmen die 
Teilnahmegebühr in Rechnung stellen. Das 
Unternehmen ist dann zur Übernahme der 
Kosten entsprechend verpflichtet.  
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K. Die Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR 

Vitalskill ist berechtigt, mit der Erfüllung der 
übernommenen Vertragspflichten und der 
Durchführung des jeweiligen Bildungsange-
botes geeignete Dritte zu beauftragen. Der 
Beauftragte Dritte darf im Namen Kresse, 
Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill die 
Teilnahmebescheinigung bzw. ein Zertifikat 
ausstellen. 
 

L. Der Vertragsschluss steht ausschließlich in 
deutscher Sprache zur Verfügung. Fremd-
sprachige Anmeldungen, Abmeldungen oder 
sonstige fremdsprachige Vereinbarungen ent-
falten keine Gültigkeit und keine Ansprüche 
gegenüber der Kresse, Christian & Ulrich, 
Hendrik GbR Vitalskill. Alle Bildungsangebote 
werden in deutscher Sprache Angeboten, es 
sei denn, die Kresse, Christian & Ulrich, Hen-
drik GbR Vitalskill hat explizit die Durchfüh-
rung in einer anderen Sprache festgelegt und 
bestätigt. Die Kresse, Christian & Ulrich, Hen-
drik GbR Vitalskill und die durchführenden 
Lehrkräfte sind nicht dazu verpflichtet, ein Bil-
dungsangebot auf Wunsch eines Vertrags-
partners anzupassen. 
  

M. Alle Bildungsangebote der Kresse, Christian 
& Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill stellen Dienst-
leistungen dar. Die vertraglich festgelegte 
Dienstleistung von Seiten der Kresse, Chris-
tian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill gilt mit 
dem Abschluss der tatsächlichen und ord-
nungsgemäßen Erbringung des Bildungsan-
gebotes unabhängig vom individuellen Bil-
dungserfolg eines einzelnen Teilnehmers als 
vertraglich ausreichend erbracht. Dies gilt 
nicht, wenn der mangelnde Bildungserfolg 
nachweislich auf einen verursachten Mangel 
der Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR 
Vitalskill bei der Leistungserbringung zurück-
zuführen ist. 
 

3. Teilnahmegebühren, Finanzielle Verpflichtun-
gen, Zahlungsbedingungen, Zahlungsarten 
 

A. Für die Bildungsangebote gelten die jeweils 
aktuellen Preisangaben der Kresse, Christian 
& Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill, die bei der 
Buchung bzw. Anmeldung ausgewiesen wer-
den (in diesen AGB als ‚Teilnahmegebühren‘ 
bezeichnet), es sei den etwas anderes wurde 
zwischen den Vertragsparteien vor der Anmel-
dung und Buchung vereinbart. Für eine zu-
sätzlich vereinbarte, nachträgliche 

Übersendung von Teilnahmeunterlagen per 
Briefpost oder Paketsendung, kann die 
Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vi-
talskill dem Vertragspartner die Portogebühr 
und Verpackungskosten zusätzlich in Rech-
nung stellen. 
 

B. Grundsätzlich bietet die Kresse, Christian & 
Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill das Zahlverfah-
ren der Überweisung als Vorabzahlung an. 
Hierzu erhält der Vertragspartner eine elektro-
nische oder physische Rechnung nach Ver-
tragsabschluss. Der Auftraggeber bzw. Ver-
tragspartner hat die Vertragsgebühren vor Be-
ginn der Veranstaltung, innerhalb der vorge-
gebenen Zahlfrist an die auf der Rechnung 
vorgegebenen Bankverbindung zu überwei-
sen und dabei zeitlich sicherzustellen, dass es 
spätestens 48 Stunden vor Veranstaltungsbe-
ginn zum Zahlungseingang kommt. Wird die 
Zahlfrist nicht eingehalten, ist die Kresse, 
Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill be-
rechtigt, die Veranstaltung abzusagen. Bei ei-
nigen Bildungsangeboten kann ergänzend am 
Veranstaltungstag bar- oder mit EC-Karte be-
zahlt werden, wenn dies durch die Kresse, 
Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill für 
die jeweilige Veranstaltung explizit ausgewie-
sen wurde. Abweichende Absprachen zwi-
schen dem Vertragspartner und der Kresse, 
Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill blei-
ben unberührt.  
  

C. Die Zahlungen per SEPA-Lastschriftverfahren 
und Kreditkarte erfolgen über externe Zah-
lungsdienstleister, die die vom Vertrags-
partner angegebenen Zahlungsdaten zum 
Zweck der Zahlungsabwicklung verarbeiten. 
Wenn sich der Vertragspartner für eine der ge-
nannten Zahlungsweisen entscheidet, gelten 
jeweils die Zahlungs- und Datenschutzbestim-
mungen des genannten Zahlungsdienstleis-
ters. Der Zahlungsdienstleister wird bei der 
Zahlung entsprechend benannt. Bei Auswahl 
der Zahlungsart PayPal erfolgt die Zahlungs-
abwicklung über die PayPal (Europe) S.à.r.l. 
et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, 
Luxemburg (nachfolgend "PayPal" genannt). 
Wird ‚PayPal‘ als Zahlungsmethode gewählt, 
werden die für den Bezahlvorgang erforderli-
chen Daten automatisch an PayPal übermit-
telt. Hier gelten die Zahlungs- und Daten-
schutzbestimmungen von PayPal. Der 
Kresse, Christian & Ulrich Hendrik GbR Vitals-
kill steht es frei, einzelne Zahlungsarten für 
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bestimmte Bildungsangebote anzubieten oder 
auszuschließen. 
 

D. Bei Buchungen durch einen Verbraucher kann 
von Seiten der Kresse, Christian & Ulrich, 
Hendrik GbR Vitalskill vorgegeben werden, 
dass die Teilnahmegebühr auch im Rahmen 
der Bildungsveranstaltung durch den Verbrau-
cher an die jeweilige Lehrkraft in bar oder per 
Kartenlesegerät gezahlt wird bzw. werden 
kann. Ist dies für die jeweilige Bildungsveran-
staltung durch die Kresse, Christian & Ulrich, 
Hendrik GbR Vitalskill nicht explizit ermöglicht 
bzw. vorgegeben, gilt die Verpflichtung zur 
Vorabzahlung. 
 

E. Teilnahmegebühren für Bildungsangebote, 
die von Unternehmen gebucht werden, sind 
sofort nach Zugang der Rechnung fällig, so-
fern nicht eine abweichende Vereinbarung ge-
troffen wurde. Sollen Teilnahmegebühren 
durch einen Unfallversicherungsträger über-
nommen und direkt zwischen der Kresse, 
Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill und 
dem Unfallversicherungsträger abgerechnet 
werden, muss das Unternehmen die hierfür 
erforderlichen Unterlagen spätestens zum je-
weiligen Kursbeginn unaufgefordert, vollstän-
dig, vollzählig und fehlerfrei vorlegen. Liegen 
die Voraussetzungen für eine Abrechnung bis 
zum Zeitpunkt der Durchführung der Veran-
staltung nicht vor oder lehnt der Unfallversi-
cherungsträger aus Gründen, die Kresse, 
Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill nicht 
zu vertreten hat, eine Kostenübernahme teil-
weise oder vollständig ab, werden dem Unter-
nehmen die ausstehenden Teilnahmegebüh-
ren von der Kresse, Christian & Ulrich, Hen-
drik GbR Vitalskill in Rechnung gestellt. Das 
Unternehmen ist entsprechend zur Über-
nahme verpflichtet. 
 

F. Für alle durch diese AGB nicht anders gere-
gelten Zahlungsverpflichtungen der Vertrags-
partner gegenüber der Kresse, Christian & Ul-
rich, Hendrik GbR Vitalskill gelten eine sofor-
tige Fälligkeit bei Zugang der Rechnung. 
 

G. Vereinbart ein Unternehmen mit der Kresse, 
Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill die 
Durchführung einer Bildungsveranstaltung 
und sollen die Kosten von einem Unfallversi-
cherungsträger getragen werden, trägt das 
Unternehmen die Verantwortung, die vom Un-
fallversicherungsträger vorgegebenen Min-
destanzahl an Teilnehmern für die 

Veranstaltung zu erreichen. Werden die Kos-
ten aufgrund einer Unterschreitung der Min-
destteilnehmerzahl nicht oder nicht vollstän-
dig durch den Unfallversicherungsträger über-
nommen, stellt die Kresse, Christian & Ulrich, 
Hendrik GbR Vitalskill dem Unternehmen die 
Teilnahmegebühren für die laut Unfallversi-
cherungsträger vorgegebene Mindestteilneh-
merzahl für die Veranstaltung in Rechnung. 
Das Unternehmen ist entsprechend zur Über-
nahme verpflichtet. 
  

A. Wird eine Zahlungsfrist durch den Vertrags-
partner gegenüber Kresse, Christian & Ulrich, 
Hendrik GbR Vitalskill überschritten, so hat 
der Vertragspartner Verzugszinsen in Höhe 
von 5 % über dem jeweiligen Diskontsatz der 
Deutschen Bundesbank zu entrichten. Die 
Geltendmachung eines weiteren Verzugs-
schadens bleibt ausdrücklich vorbehalten. Zu-
sätzlich können dem Vertragspartner im ange-
messenen Rahmen weitere Kosten aufgrund 
des Aufwands für die Zahlungserinnerung und 
ggf. weiterer Schritte eines Mahnverfahren in 
Rechnung gestellt werden. Der Vertrags-
partner ist zur Übernahme aller entstehenden 
Kosten und Aufwendungen für die Kresse, 
Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill auf-
grund eines Zahlungsverzugs verpflichtet, 
einschließlich der rechtlichen Durchsetzung 
der Forderung gegenüber dem Vertrags-
partner. Dem Vertragspartner steht der Nach-
weis frei, dass die geforderten Verzugszinsen 
und sonstige durch den Zahlungsverzug be-
gründeten Forderungen von der Kresse, 
Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill nicht 
oder nicht in der geforderten Höhe gerechtfer-
tigt sind. Kann er eine niedriger gerechtfertigte 
Höhe nachweisen, muss er die Forderungen 
in der nachgewiesenen Höhe entrichten. Ent-
standene Kosten und sonstige Aufwendungen 
zur Erbringung des Nachweises auf Seiten 
des Vertragspartners muss dieser Vertrags-
partner selbst tragen.  
 

H. Die Verpflegung von Teilnehmenden mit Spei-
sen und Getränken während der Bildungsver-
anstaltung obliegt dem Vertragspartner bzw. 
Teilnehmer selbst und ist nicht in den Teilnah-
megebühren und im Vertrag zur Erbringung 
des Bildungsangebotes enthalten. Die Teil-
nehmenden tragen die Verantwortung zur 
Selbstverpflegung. Ausnahmen gelten für Bil-
dungsveranstaltungen in denen die Kresse, 
Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill ex-
plizit schriftlich eine Verpflegung der 
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Teilnehmenden zugesagt hat in dem dann zu-
gesagten Rahmen. Wurde von Seiten der 
Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vi-
talskill eine Verpflegung zugesagt und wün-
schen oder benötigen die Teilnehmenden eine 
abweichende Verpflegung, z. B. aufgrund von 
Religion, Gesundheit oder Allergien, muss 
dies durch den Teilnehmenden selbst sicher-
gestellt werden, es sei denn, etwas anderes 
wurde explizit und schriftlich zwischen dem 
Vertragspartner und der Kresse, Christian & 
Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill vereinbart.  
 

4. Rücktritt, Stornierung, Bearbeitungs- bzw. 
Stornierungsgebühren 
 

B. Die Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR 
Vitalskill ermöglicht dem Vertragspartner ein 
jederzeitiges Rücktrittsrecht für Bildungsan-
gebote durch schriftliche Erklärung einer Stor-
nierung. Im Falle des Rücktritts vom Vertrag 
hat die Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik 
GbR Vitalskill ein Anrecht auf eine pauschale 
Entschädigung vom Vertragspartner auf 
Grundlage der nachfolgenden Bestimmungen 
(‚Stornierungsgebühr‘). 
 

C. Für den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Rücktrittserklärung kommt es auf deren Zu-
gang bei der Kresse, Christian & Ulrich, Hen-
drik GbR Vitalskill an. Die Sicherstellung des 
tatsächlichen und pünktlichen Eingangs bei 
der Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR 
Vitalskill liegt in der Verantwortung des Ver-
tragspartners. Ein Zugang gilt nur Werktags 
von 8 bis 17 Uhr. Trifft eine Rücktrittserklärung 
außerhalb eines Werktags, von 8 bis 17 Uhr, 
ein, gilt der Eingang für den folgenden Werk-
tag um 8 Uhr. 
 

D. Tritt der Vertragspartner nicht später als 10 
Werktage vor Beginn der Bildungsveranstal-
tung zurück, so wird eine Bearbeitungspau-
schale in Höhe von 25 % der jeweiligen Teil-
nahmegebühr für das konkrete Bildungsange-
bot fällig (‚Stornierungsgebühr‘). Die Ge-
schäftsführung der Kresse, Christian & Ulrich, 
Hendrik GbR Vitalskill kann im Einzelfall ein-
seitig auf eine Stornierungsgebühr verzichten, 
ein Anspruch hierauf hat der Vertragspartner 
dabei nicht.  
 

E. Tritt der Vertragspartner innerhalb von 10 
Werktagen vor dem Beginn der Bildungsver-
anstaltung zurück, beträgt die Bearbeitungs-
pauschale (‚Stornierungsgebühr‘) 100 % der 

jeweiligen Teilnahmegebühr für das konkrete 
Bildungsangebot. Gleiches gilt, wenn ein an-
gemeldeter Teilnehmer nicht zur jeweiligen 
Veranstaltung erscheint. Die Bearbeitungs-
pauschale wird nicht in Rechnung gestellt, 
wenn ein gleichwertiger und geeigneter Er-
satzteilnehmer benannt wird, der Ersatzteil-
nehmer tatsächlich am Bildungsangebot teil-
nimmt, der Ersatzteilnehmer die Teilnahmege-
bühren tatsächlich entrichtet und die Kresse, 
Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill die-
sem Ersatzteilnehmer zustimmt. Das Risiko 
zur Sicherstellung der pünktlichen Ankunft 
und Teilnahme an der Veranstaltung liegt beim 
Vertragspartner bzw. Teilnehmer. Eine ver-
spätete Ankunft wird als Nicht-Erscheinen be-
wertet, wenn die zulässige Fehlzeit für die 
Veranstaltung hierdurch durch den Teilneh-
mer überschritten wird oder keine zulässige 
Fehlzeit für die jeweilige Bildungsveranstal-
tung definiert wurde. Die Kresse, Christian & 
Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill muss in diesem 
Fall die Teilnahme an der Veranstaltung nicht 
mehr gewährleisten, die vertraglichen Pflich-
ten des Vertragspartners bleiben unberührt.  
 

F. Erfolgte die Buchung durch ein Unternehmen 
für mehrere seiner Mitarbeitenden und wird 
durch die Stornierung die vom Unfallversiche-
rungsträger oder von sonstigen Kostenträgern 
vereinbarte Mindestteilnehmerzahl unter-
schritten, bleibt die Zahlungspflicht für die An-
zahl an Teilnehmern bestehen, die die Min-
destteilnehmeranzahl unterschreiten. Bei Ver-
anstaltungen zur Aus- und Fortbildung bzw. 
Schulung von betrieblichen Ersthelfern gilt als 
vertragliche Mindestteilnehmerzahl die von 
den kostentragenden Unfallversicherungs-
trägern definierte Mindestteilnehmerzahl für 
eine solche Veranstaltung. Für Mitarbeitende 
des Unternehmens mit einer Kostenüber-
nahme durch den Unfallversicherungsträger 
können anfallende Stornierungskosten nicht 
dem Unfallversicherungsträger in Rechnung 
gestellt werden, diese sind somit vom Unter-
nehmen selbst zu tragen. 
 

G. Dem Vertragspartner steht der Nachweis frei, 
dass das Stornierungsentgelt nicht oder nicht 
in der geforderten Höhe gerechtfertigt ist. 
Kann er eine niedriger gerechtfertigte Höhe 
nachweisen, muss er das Stornierungsentgelt 
in der nachgewiesenen Höhe entrichten. Ent-
standene Kosten und sonstige Aufwendungen 
zur Erbringung des Nachweises auf Seiten 



 

Stand: 23.08.2025         Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  Seite 7 von 14 

des Vertragspartners muss dieser Vertrags-
partner selbst tragen.  
 

H. Die vorstehenden Regelungen über das Stor-
nierungsentgelt geltend entsprechend vollum-
fänglich, wenn der Vertragspartner die ge-
buchten Leistungen ohne vorherige Stornie-
rung nicht in Anspruch nimmt. 
 

I. Ist ein Vertragspartner seiner Zahlungsver-
pflichtung zum Beginn der Bildungsveranstal-
tung nicht nachgekommen oder kann er 
diese, bei Veranstaltung für die durch die 
Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vi-
talskill eine Vor-Ort-Zahlung explizit ermöglich 
wurde, zu Beginn der Bildungsveranstaltung 
nicht nachkommen, kann die Kresse, Chris-
tian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill oder die 
Lehrkraft den Vertragspartner bzw. Teilneh-
mer von der Bildungsveranstaltung ausschlie-
ßen. In diesem Fall gilt die Nicht-Teilnahme 
als Nicht-Erscheinen im Sinne dieser AGB. 
Schadensersatzansprüche, der Ersatz von 
vergeblichen Aufwendungen, der Ausgleich 
von sonstigen Nachteilen und sonstige An-
sprüche aufgrund dieses Ausschlusses sind 
von Seiten des Vertragspartners oder Teilneh-
mers gegenüber der Kresse, Christian & Ul-
rich, Hendrik GbR Vitalskill ausgeschlossen.  
 

5. Anpassung, Absagen und Änderungen der 
Bildungsveranstaltung durch die Kresse, 
Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill 
 

A. An einer Bildungsveranstaltung müssen 
grundsätzlich mindestens 10 Personen teil-
nehmen. Ausnahmen gelten nur bei ausdrück-
licher vorheriger Bestätigung durch die 
Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vi-
talskill oder einer entsprechenden Zusatzver-
einbarung, die von Seiten der Kresse, Chris-
tian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill vor Be-
ginn der Veranstaltung mit dem Vertrags-
partner bzw. Teilnehmer geschlossen wurde. 
 

B. Die Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR 
Vitalskill kann bei Nichterreichen der erforder-
lichen Mindestteilnehmerzahl oder aus einem 
anderen wichtigen Grund (zum Beispiel Er-
krankung / Ausfall der Lehrkraft oder einem 
Fall von höherer Gewalt) die Durchführung 
der Bildungsveranstaltung an dem vereinbar-
ten Termin jederzeit absagen. Die Kresse, 
Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill wird 
sich in diesem Fall um einen Ersatztermin be-
mühen oder den Teilnehmern die Teilnahme 

an einem anderen Termin des gleichen Bil-
dungsangebot anbieten. 
 

C. Bereits geleistete Zahlungen werden in die-
sem Fall zurückerstattet, es sei denn, der Ver-
tragspartner entscheidet sich zur Teilnahme 
an einem anderen Termin. Weitergehende An-
sprüche, insbesondere Schadensersatzan-
sprüche gleich welcher Art oder der Ersatz 
von vergeblichen Aufwendungen und sonsti-
gen Nachteilen, sind ausgeschlossen. 
 

D. Die oben benannten Regelungen und Bestim-
mungen gelten auch dann, wenn eine lau-
fende Veranstaltung aus den oben benannten 
Gründen oder anderen sachlichen Gründen 
abgebrochen werden muss. Wünscht der Ver-
tragspartner bzw. Teilnehmende im Falle ei-
nes solchen Abbruchs einer Veranstaltung ei-
nen Teilnahmenachweis für den zeitlich und 
inhaltlich stattgefundenen Anteil der Bildungs-
veranstaltung, erhält er nach der Ausstellung 
des Teilnahmenachweises nur den Anteil der 
Teilnahmegebühr zurückerstatten, der dem 
ausgefallenen Restanteil der Bildungsveran-
staltung entspricht. Hierauf hat die Kresse, 
Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill ei-
nen Vertragspartner vor der Ausstellung des 
Teilnahmenachweises hinzuweisen. 
 

E. Organisatorische Änderungen (wie z. B. ein 
Wechsel der Lehrkraft, die zumutbare Anpas-
sung der Veranstaltungszeiten oder ein 
Raumwechsel innerhalb eines zumutbaren 
Umkreises des ursprünglichen Veranstal-
tungsortes) berechtigen nicht zum Rücktritt 
vom Vertrag oder zur Minderung der Teilnah-
megebühr. Dies gilt nur, soweit die Änderun-
gen zumutbar sind und ein sachlicher Grund 
hierfür vorhanden ist. 
 

6. Ausschluss von Teilnehmern, Schutz anderer 
Teilnehmer und Lehrkräfte, Infektionskrank-
heiten 
 

A. Die Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR 
Vitalskill und die eingesetzten Lehrkräfte be-
halten sich vor, Teilnehmer von dem Bildungs-
angebot auszuschließen, wenn sie durch ihr 
Verhalten den Ablauf der Veranstaltung in 
Frage stellen, stören oder in sonstiger Weise 
den gesellschaftlichen Verhaltensgrundsät-
zen zuwiderhandeln. Der Ausschluss liegt 
grundsätzlich im Ermessen der Lehrkraft. An-
sprüche von Seiten des ausgeschlossenen 
Teilnehmers, einer anderen Vertragspartei 
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oder sonstigen Dritten durch einen solchen 
Ausschluss, insbesondere Schadensersatz-
ansprüche gleich welcher Art oder der Ersatz 
von vergeblichen Aufwendungen und sonsti-
gen Nachteilen, sind ausgeschlossen. Der 
Teilnehmer bleibt zur Entrichtung der Teilnah-
megebühr als Stornierungsgebühr verpflich-
tet, bzw. wird in diesem Fall zur Entrichtung 
verpflichtet, wenn durch den Ausschluss die 
Kostenübernahme durch einen Kostenträger 
entfällt.  
 

B. Weiterhin kann ein Teilnehmer durch die 
Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vi-
talskill bzw. durch die verantwortliche Lehr-
kraft von der Bildungsveranstaltung ausge-
schlossen werden, wenn er die Sicherheits-
vorschriften oder die Hygienevorschriften 
nicht beachtet bzw. missachtet oder wenn er 
für die Art der Veranstaltung bzw. die prakti-
schen Anteile des Kurses ungeeignete Klei-
dung trägt, die insbesondere ein Sicherheits-
risiko oder Hygienerisiko für die Gesundheit 
oder das Leben des Teilnehmers selbst oder 
anderer Teilnehmer darstellen. Bei allen Ver-
anstaltungen ist grundsätzlich ein festes 
Schuhwerk zu tragen, bei allen praktischen 
Übungen ist sämtlicher Körperschmuck durch 
den Teilnehmer selbstständig abzulegen, wel-
cher ein entsprechendes Sicherheitsrisiko 
bzw. eine Verletzungsgefahr darstellt bzw. 
darstellen könnte. Teilnehmer können auch 
dann ausgeschlossen werden, wenn sie 
Symptome für eine ansteckende Infektionser-
krankung aufweisen bzw. die Lehrkraft vom 
Vorhandensein einer ansteckenden Infekti-
onserkrankung aufgrund des Erscheinungs-
bildes oder sonstiger Hinweise ausgehen 
kann. Teilnehmer können weiterhin von der 
Veranstaltung ausgeschlossen werden, wenn 
sie hygienisch ungepflegt erscheinen und 
hierdurch die Lehrkraft oder andere Teilneh-
mer belästigen bzw. stören. Als hygienisch un-
gepflegt gilt der in der Gesellschaft übliche 
Maßstab. Ansprüche von Seiten des ausge-
schlossenen Teilnehmers, einer anderen Ver-
tragspartei oder sonstigen Dritten durch einen 
solchen Ausschluss, insbesondere Scha-
densersatzansprüche gleich welcher Art oder 
der Ersatz von vergeblichen Aufwendungen 
und sonstigen Nachteilen, sind ausgeschlos-
sen. Der Teilnehmer bleibt zur Entrichtung der 
Teilnahmegebühr als Stornierungsgebühr ver-
pflichtet, bzw. wird in diesem Fall zur Entrich-
tung verpflichtet, wenn durch den Ausschluss 

die Kostenübernahme durch einen Kostenträ-
ger entfällt. 
 

C. Die Verpflichtung zur Entrichtung der Teilnah-
megebühr als Stornierungsgebühr nach Aus-
schluss eines Teilnehmers nach 6 A. und 6 B. 
dieser AGB entfällt bei Verbrauchern, wenn 
diese gegenüber der Kresse, Christian & Ul-
rich, Hendrik GbR Vitalskill nachweisen, dass 
sie den Ausschluss nicht zu verschulden ha-
ben.  
 

D. Ein Teilnehmer darf nicht zum Bildungsange-
bot erscheinen, wenn er Kenntnis über Symp-
tome, Anhaltspunkte oder Diagnosen für eine 
ihn betreffende, ansteckende Infektionskrank-
heit hat oder objektiv haben müsste und durch 
seine Teilnahme andere Teilnehmende oder 
Lehrkräfte anstecken könnte.  
 

E. Wird im Rahmen von E-Learning Angeboten 
ein Login oder ein Zugriffscode zur Verfügung 
gestellt, ist nur die persönliche Verwendung 
durch den Teilnehmer gestattet. Ein Miss-
brauch der Logindaten führt zu einer Sperrung 
des Zugangs und kann zu Schadenersatzfor-
derungen von Seiten der Kresse, Christian & 
Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill gegenüber dem 
Vertragspartner bzw. Teilnehmer führen. Glei-
ches gilt für die unberechtigte Vervielfältigung 
von Kursunterlagen, sowohl physisch als 
auch digital. Dies gilt sowohl für eine vollstän-
dige Vervielfältigung als auch für die Verviel-
fältigung einzelner Ausschnitte.  
 

F. Bei allen Veranstaltungen der Kresse, Chris-
tian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill gilt die ört-
lich gültige Hausordnung und das damit ver-
bundene Hausrecht, auch gegenüber Dritten. 
Grundsätzlich hat die verantwortliche Lehr-
kraft und die Kresse, Christian & Ulrich, Hen-
drik GbR Vitalskill bei allen Veranstaltungen 
das Hausrecht inne. Ein Hausrecht von Drit-
ten bleibt hiervon unberührt.  
 

7. Geistiges Eigentum, Urheberrecht 
 

A. Alle Inhalte und Elemente eines Bildungsan-
gebotes, dies umfasst auch alle Unterlagen 
und Materialien einschließlich Fotos und Bil-
der, Grafiken, Designs, Texte etc. (im Folgen-
den „Inhalte“) stehen im Eigentum der Kresse, 
Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill und 
sind durch das Markenrecht, das Urheber-
recht und / oder sonstige Rechte zum Schutz 
geistigen Eigentums geschützt. Die 
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Vervielfältigung, Weitergabe oder anderwei-
tige Nutzung von Elementen des Bildungsan-
gebotes oder ausgehändigten Unterlagen ist 
nur mit ausdrücklicher und schriftlicher Zu-
stimmung der Kresse, Christian & Ulrich, Hen-
drik GbR Vitalskill gestattet. Zur Vervielfälti-
gung zählt unter anderem die physische und 
digitale Vervielfältigung sowohl gesamter 
Werke als auch Teilausschnitte bzw. Teilab-
schnitte eines Werkes.  
 

B. Falls im Rahmen der Bildungsveranstaltung 
Lehrmaterialien zu Verfügung gestellt werden, 
bleiben diese bis zur vollständigen Bezahlung 
im Eigentum der Kresse, Christian & Ulrich, 
Hendrik GbR Vitalskill. Ausgegebene Lehrma-
terialien gehen nur in das Eigentum des Ver-
tragspartners bzw. Teilnehmers über, wenn 
dies explizit für die Veranstaltung bzw. das 
Kursformat vorgesehen ist und vorab aus-
drücklich durch die Kresse, Christian & Ulrich, 
Hendrik GbR Vitalskill festgelegt wurde. An-
dernfalls sind Lehrmaterialien durch die 
Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vi-
talskill nur leihweise für die Veranstaltung aus-
gegeben und müssen zur Beendigung der 
Veranstaltung im ausgegebenen Zustand 
durch den Vertragspartner bzw. Teilnehmer an 
die Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR 
Vitalskill zurück gegeben werden. Hat sich der 
Zustand von zur Leihe ausgegebenen Mate-
rial bei der Abgabe zum Veranstaltungsende 
verschlechtert und ist die Verschlechterung 
nicht auf einen normalen Verschleiß bei übli-
chen und sorgfältigen Umgang zurückzufüh-
ren, kann die Kresse, Christian & Ulrich, Hen-
drik GbR Vitalskill ersatzweise dem Vertrags-
partner bzw. Teilnehmer zum finanziellen Er-
satz des entstanden Schadens verpflichtet. 
Dieser Ersatz bezieht sich regelhaft auf den 
Wiederbeschaffungswert des gleichwertigen, 
beschädigten Lehrmaterials.  
 

8. E-Learning Angebote 
 

A. Die Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR 
Vitalskill bietet Online auch die Buchung von 
E-Learning-Bildungsangeboten an. Der Teil-
nehmer erhält einen zeitlich befristeten Zugriff 
auf den gebuchten Kurs von einem Jahr ab 
Kaufdatum. Wird das jeweilige Kursformat 
durch die Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik 
GbR Vitalskill vollständig eingestellt, kann der 
Zugang auch schon vor Beendigung des Jah-
res ab Kaufdatum deaktiviert werden. Ent-
sprechende Ansprüche auf Schadenersatz 

oder sonstiger Rückforderungen oder Ersatz-
ansprüche jeglicher Art bestehen in diesem 
Fall von Seiten des Vertragspartners bzw. Un-
ternehmens oder Teilnehmers nicht gegen-
über der Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik 
GbR Vitalskill. 
 

B. Zur Nutzung eines E-Learning-Kurses muss 
sich der Teilnehmer auf der E-Learning Platt-
form der Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik 
GbR Vitalskill oder der extern genutzten Lern-
plattform eines Drittanbieters für das jeweilige 
Bildungsangebot mit seinen Daten (Vorname, 
Nachname, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, 
Passwort etc.) registrieren und ein Nutzer-
konto anlegen. Der gebuchte Kurs kann dann 
mit Eingabe des persönlichen Zugangscodes, 
der dem Teilnehmer unmittelbar nach Kauf 
des E-Learning-Kurses übersendet wird, oder 
einer sonstigen Freigabeoption freigeschaltet 
werden. Das Nutzungsrecht ist auf diesen 
Teilnehmer und auf den genannten Zeitraum 
begrenzt (einfaches Nutzungsrecht). Dem 
Teilnehmer ist es untersagt, Dritten einen Zu-
griff auf E-Learning-Elemente der Kresse, 
Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill zu 
gewähren oder Unterlizenzen zu gewähren. 
 

C. Die Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR 
Vitalskill behält sich vor, den Inhalt der E-Lear-
ning-Bildungsangebote und der E-Learning-
Plattform zu verändern oder zu ergänzen. Sie 
bemüht sich, den Zugang zur E-Learning 
Plattform dauerhaft zu ermöglichen. Eine je-
derzeitige Verfügbarkeit kann allerdings nicht 
garantiert werden. Während planmäßiger 
oder ungeplanten Wartungsarbeiten, bei tech-
nischen Störungen oder bei sonstigen Stö-
rungsursachen kann es zu einer vorüberge-
henden Nichtverfügbarkeit der Leistungen 
kommen. Diese Störungen und Ausfälle ha-
ben keinen Einfluss auf das Vertragsverhält-
nis und gelten nicht als fehlerhafte, unvoll-
ständige oder nicht erbrachte Leistung von 
Seiten der Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik 
GbR Vitalskill. Die Störungen begründet 
grundsätzlich keinen Rücktritt von Vertrag von 
Seiten eines Vertragspartners bzw. Unterneh-
mens oder Teilnehmers, wenn das Angebot 
innerhalb eines Kalenderjahres trotzdem 
überwiegend zur Verfügung steht. 
  

9. Teilnahmebescheinigungen und Zertifikate 
 

A. Eine Teilnahmebescheinigung oder ein Zertifi-
kat wird von der Kresse, Christian & Ulrich, 
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Hendrik GbR Vitalskill nur ausgestellt, wenn 
der Teilnehmer die Lernziele des Bildungsan-
gebotes erreicht hat. Die Bewertung, ob ein 
Teilnehmer die Lernziele im ausreichenden 
Maße erreicht hat, liegt grundsätzlich im Er-
messen der verantwortlichen Lehrkraft oder 
der Geschäftsführung der Kresse, Christian & 
Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill. Die Kresse, 
Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill kann 
als Bedingung zur Ausstellung einer Teilnah-
mebescheinigung oder eines Zertifikates auch 
das Bestehen einer Abschlussprüfung bzw. 
Leistungsüberprüfung in jeglicher Form festle-
gen. Die Erreichung der Lernziele und das Be-
stehen einer Abschlussprüfung bzw. Leis-
tungsüberprüfung liegen im Verantwortungs-
bereich des Vertragspartners bzw. Teilneh-
menden. Abschlussprüfungen bzw. Leis-
tungsüberprüfungen können je nach Bil-
dungsangebot auch auf Grundlage von recht-
lichen Vorgaben stattfinden und je nach recht-
licher oder sonstiger Vorgabe bzw. Bestim-
mung auch durch Dritte durchgeführt werden. 
 

B. Ist für die Erteilung einer Teilnahmebescheini-
gung bzw. eines Zertifikats eine bestimmte 
Teilnahmezeit vorgegeben, kann eine Teilnah-
mebescheinigung bzw. ein Zertifikat nicht er-
teilt werden, wenn die maximal zulässige An-
zahl an Fehlzeit überschritten wurde oder für 
das Kursformat keine zulässige Fehlzeit von 
Seiten der Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik 
GbR Vitalskill festgelegt wurde. Wurde von 
der Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR 
Vitalskill keine zulässige Fehlzeit für ein Bil-
dungsangebot definiert, führt jegliche Fehlzeit 
zur Nicht-Ausstellung einer Teilnahmebe-
scheinigung bzw. eines Zertifikates. Die Ver-
pflichtung zur Zahlung der Teilnahmegebühr 
für die Bildungsveranstaltung bleibt hiervon 
unberührt. Die Sicherstellung der vollumfäng-
lichen Teilnahme an der Bildungsveranstal-
tung liegt in der vollumfänglichen Verantwor-
tung des Vertragspartners bzw. Teilnehmers. 
Dies gilt auch dann, wenn die Veranstaltungs-
zeiten für die jeweilige Veranstaltung von der 
Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vi-
talskill aus sachlichen Gründen mit einer zu-
mutbaren Vorlaufzeit und in einem zumutba-
ren Umfang abgeändert werden. Die Kresse, 
Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill ist 
nicht dazu verpflichtet, einen Nachweis über 
die tatsächliche Teilnahmezeit auszustellen, 
wenn die zulässige Fehlzeit durch den Teil-
nehmer überschritten wurde oder keine zuläs-
sige Fehlzeit vorgesehen ist und ein 

Teilnehmer zeitlich nicht vollständig an der 
Veranstaltung teilgenommen hat. 
 

C. Wird eine Teilnahmebescheinigung bzw. ein 
Zertifikat aus den oben genannten Gründen 
(Fehlzeit, Nicht-Erreichung von Lernzielen, 
Nicht-Bestehen von Abschlussprüfungen und 
Leistungsüberprüfungen) oder aus anderen 
sachlichen Gründen nicht ausgestellt, bleibt 
der Vertragspartner weiterhin zur Entrichtung 
der Teilnahmegebühren verpflichtet. Dies gilt 
auch dann, wenn die Abschluss- oder Leis-
tungsüberprüfung durch Dritte durchgeführt 
wurde. Entfällt durch die fehlende Ausstellung 
einer Teilnahmebescheinigung bzw. eines 
Zertifikates aus den genannten Gründen die 
Kostenübernahme durch einen Kostenträger, 
ist der Teilnehmer zur Übernahme der Teilneh-
mergebühren verpflichtet. 
 

B. Bei Verlust einer Originalbescheinigung oder 
einer erforderlichen Korrektur aus Gründen, 
die der Teilnehmer zu vertreten hat, kann dem 
Teilnehmer gegen ein Entgelt eine Ersatzbe-
scheinigung ausgestellt werden. Es gilt die je-
weils aktuelle Preisangabe der Kresse, Chris-
tian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill. Mögliche 
Portogebühren sind zusätzlich durch den Teil-
nehmer zu tragen und werden dem Teilneh-
mer zusätzlich von der Kresse, Christian & Ul-
rich, Hendrik GbR Vitalskill in Rechnung ge-
stellt. Ersatzbescheinigungen werden grund-
sätzlich nur ausgestellt, wenn das besuchte 
Bildungsangebot nicht länger als 5 Jahre zu-
rückliegt und der genaue Kursort und das ge-
naue Kursdatum genannt wird.  
 

10. Höhere Gewalt 
 

A. Führt ein Ereignis höherer Gewalt dazu, dass 
eine der Vertragsparteien ihre Verpflichtungen 
nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
erfüllen kann, wird sie der anderen Vertrags-
partei unverzüglich schriftlich über die Art des 
Ereignisses und die voraussichtlichen Auswir-
kungen auf ihre vertraglichen Pflichten be-
nachrichtigen. 
 

B. Höhere Gewalt ist ein Ereignis, das für keine 
der Parteien unter Anwendung äußerster, bil-
ligerweise zu erwartender Sorgfalt vorherseh-
bar und vermeidbar war. Höhere Gewalt kann 
in diesem Sinne insbesondere folgende Ereig-
nisse umfassen: Brand, Hochwasser, außer-
gewöhnliche Unwetter oder Epidemien. Un-
günstige aber nicht außergewöhnlich 
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unübliche Wetterverhältnisse oder Verkehrs-
lagen bei der Anreise gelten grundsätzlich 
nicht als höhere Gewalt. 
 

C. Die von einem Ereignis höherer Gewalt be-
troffene Partei ist für die Dauer des Ereignis-
ses höherer Gewalt von der Erfüllung ihrer 
vertraglichen Verpflichtungen befreit, voraus-
gesetzt, sie ist ihrer Informationspflicht nach-
gekommen. Die durch ein Ereignis höherer 
Gewalt an der Erfüllung ihrer vertraglichen 
Verpflichtungen gehinderte Vertragspartei 
wird alle erforderlichen Anstrengungen unter-
nehmen, um die Auswirkungen des Ereignis-
ses höherer Gewalt auf ihre vertraglichen Ver-
pflichtungen soweit wie möglich zu beschrän-
ken. Nach Beendigung des Ereignisses höhe-
rer Gewalt wird die durch ein Ereignis höherer 
Gewalt betroffenen Partei ihre vertraglichen 
Verpflichtungen wieder erfüllen. 
 

11. Haftung, Haftungsausschluss, Gewährleis-
tungsrechte, Streitbeilegung 
 

A. Die Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR 
Vitalskill haftet in Fällen des Vorsatzes, arglis-
tiger grober Fahrlässigkeit und Täuschung so-
wie für die Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit durch ihre gesetzli-
chen Vertreter oder Mitarbeiter. Außerdem 
haftet sie bei der schuldhaften Verletzung sog. 
Kardinalpflichten. Kardinalpflichten sind alle 
Pflichten, deren Verletzung die Erreichung 
des Vertragszwecks gefährdet sowie alle 
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsge-
mäße Durchführung des Vertrages überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung man 
regelmäßig vertrauen darf. Soweit jedoch die 
Verletzung einer Kardinalpflicht nur leicht fahr-
lässig geschah und nicht zu einer Verletzung 
von Leben, Körper oder Gesundheit führte, 
sind die Ansprüche auf Schadensersatz der 
Höhe nach auf den typischen vorhersehbaren 
Schaden beschränkt.  
 

B. Die Haftung der Kresse, Christian & Ulrich, 
Hendrik GbR Vitalskill für die bei Übernahme 
einer Garantie und nach dem Produkthaf-
tungsgesetz sowie in allen anderen Fällen ge-
setzlich zwingender Haftung bleibt unberührt. 
Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadenser-
satz gegen die Kresse, Christian & Ulrich, 
Hendrik GbR Vitalskill ausgeschlossen. 
 

C. Wenn die Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik 
GbR Vitalskill in dem Kursangebot Links auf 

Webseiten Dritter verwendet, kann sie man-
gels Einfluss auf die Gestaltung und Anpas-
sung von Inhalten der verlinkten Seiten dafür 
keine Haftung übernehmen. 
 

D. Die Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR 
Vitalskill übernimmt keine Gewährleistung für 
eine uneingeschränkte Verfügbarkeit von On-
line-Bildungsangeboten. Insbesondere kön-
nen Wartungsarbeiten, Sicherheits- und Ka-
pazitätsgründe, technische Gegebenheiten 
sowie Ereignisse außerhalb des Herrschafts-
bereichs der Kresse, Christian & Ulrich, Hen-
drik GbR Vitalskill zu einer vorübergehenden 
Nichterreichbarkeit des Online-Angebotes 
führen. 
 

E. Trotz sorgfältiger Konzeption, Planung und 
Durchführung von Bildungsangeboten kön-
nen inhaltliche Fehler oder Defizite bei der 
Vermittlung von Bildungsinhalten nie sicher 
ausgeschlossen werden. Die Vermittlung aller 
Inhalte, Kenntnisse, Fähigkeiten und sonsti-
ger Bestandteile einer Handlungskompetenz 
erfolgt daher ohne Gewähr. Die Kresse, Chris-
tian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill sowie die 
durchführenden Lehrkräfte übernehmen keine 
Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögen-
schäden, die im Zusammenhang mit der tat-
sächlichen Anwendung von Inhalten, Kennt-
nissen, Fähigkeiten und Handlungskompeten-
zen außerhalb der Bildungsveranstaltung ent-
stehen, die in den Bildungsangeboten vermit-
telt wurden. Die Anwendung von Lerninhalten 
außerhalb der Bildungsveranstaltungen der 
Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vi-
talskill erfolgt in der alleinigen rechtlichen Ver-
antwortung der anwendenden Person. 
 

F. Trotz einer sorgfältigen Erstellung von Lehr-
unterlagen sind inhaltliche Fehler nicht sicher 
auszuschließen. Alle Angaben in den von der 
Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vi-
talskill zur Verfügung gestellten Lehrunterla-
gen sind daher ohne Gewähr. Die Kresse, 
Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill über-
nimmt in diesem Zusammenhang keine Haf-
tung für Personen-, Sach- oder Vermögens-
schäden. Die Anwendung von Lerninhalten 
außerhalb der Bildungsveranstaltungen der 
Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vi-
talskill erfolgt in der alleinigen rechtlichen Ver-
antwortung der anwendenden Person. 
 

G. Das Kursformat ‚Erste-Hilfe-Ausbildung‘ findet 
zur Qualifizierung von betrieblichen 
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Ersthelfern statt und ist eine Qualifizierung zur 
beruflichen Verwendung. Verschiedene Orga-
nisationen und öffentliche Instanzen erkennen 
diese Ausbildung auch zu anderen Zwecken 
an, dies liegt nicht im Einflussbereich der 
Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vi-
talskill. Gemäß § 68 FeV wird die ‚Erste-Hilfe-
Ausbildung‘ grundlegend auch als Schulung 
zum Erwerb einer Fahrerlaubnis anerkannt. 
Hierauf wird auf den Teilnahmebescheinigun-
gen hingewiesen. Die Kresse, Christian & Ul-
rich, Hendrik GbR Vitalskill übernimmt keine 
Haftung oder Gewährleistung zur tatsächli-
chen Anerkennung der ‚Ersten-Hilfe-Ausbil-
dung‘ als Erste-Hilfe-Schulung zur Erlangung 
einer Fahrerlaubnis oder zur Anerkennung ei-
ner Schulung zur Verwendung für einen ande-
ren Zweck als die betriebliche Erste-Hilfe, es 
sei denn, etwas anderes wurde für die Bil-
dungsveranstaltung einvernehmlich zwischen 
der Kresse, Christian & Ulrich, GbR Vitalskill 
und dem Vertragspartner vereinbart. 
 

H. Die Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR 
Vitalskill garantiert nicht für die tatsächliche 
Anerkennung einer Bildungsveranstaltung 
durch einen Dritten. Entsprechend haftet sie 
nicht, wenn eine Anerkennung durch einen 
Dritten nicht stattfindet oder entfällt, es sei 
denn, die Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik 
GbR Vitalskill hat die Anerkennung explizit vor 
Beginn der Bildungsveranstaltung garantiert.  
 

I. Kommt es von einem Vertragspartner zu ei-
nem Schadensanspruch aufgrund eines tat-
sächlichen oder vermeintlichen Personen-, 
Sach- oder Vermögensschadens im Zusam-
menhang mit der Bildungsveranstaltung, so 
ist der Vertragspartner gegenüber der Kresse, 
Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill so-
wie der sie haftpflichtversichernden Versiche-
rung verpflichtet, alle für die Schadensbear-
beitung und -abwicklung notwendigen Anga-
ben zu machen und alle notwendigen Hand-
lungen zur Mitwirkung im zumutbaren Rah-
men zu vollziehen. Der geschädigte Vertrags-
partner hat die Schädigung und das Verschul-
den der Kresse, Christian & Ulrich, GbR Vi-
talskill oder eines von ihr Beauftragten Dritten 
zu beweisen. 
 

J. Die Rechte des Teilnehmers bei Sach- und 
Rechtsmängeln bestimmen sich nach den ge-
setzlichen Vorschriften, soweit nichts anderes 
bestimmt ist. 
 

K. Die Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR 
Vitalskill ist nicht verpflichtet und nicht bereit, 
an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 
Die Europäische Kommission stellt eine Platt-
form zur außergerichtlichen Online-Streitbei-
legung (sog. OS-Plattform) bereit, die Ver-
tragspartner unter http://ec.europa.eu/consu-
mers/odr/ finden. 
 

L. Im Rahmen der Durchführung von prakti-
schen Bildungsanteilen während der Bil-
dungsveranstaltung ist es teilweise notwen-
dig, dass die Teilnehmenden störende bzw. 
mit einem Unfallrisiko behaftete Kleidung, 
Schmuck und sonstiges Privateigentum able-
gen müssen. Die Teilnehmenden sind für die 
Aufsicht über ihr Privateigentum während der 
gesamten Bildungsveranstaltung eigenver-
antwortlich, die Kresse, Christian & Ulrich, 
Hendrik GbR Vitalskill haftet nicht für Verlust 
oder Diebstahl an Privateigentum im Rahmen 
der Bildungsveranstaltung. Für Schäden an 
Privateigentum haftet die Kresse, Christian & 
Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill nur, wenn sie 
oder die eingesetzte Lehrkraft nachweislich 
an dem eingetretenen Schaden die Schuld 
tragen.  
 

M. Angebotene Fortbildungen für Personal des 
Rettungsdienstes (‚Rettungsdienstfortbildun-
gen‘, ‚Rett-FoBis‘) entsprechen den personel-
len und inhaltlichen Vorgaben gemäß § 5 Abs. 
4 RettG NRW und des gültigen Erlasses für 
die Fortbildung des in der Notfallrettung und 
im Krankentransport eingesetzten Fachperso-
nals des Landes Nordrhein-Westfalen, wenn 
diese Bildungsangebote explizit als solche 
‚Rettungsdienstfortbildung gemäß § 5 Abs 4. 
RettG NRW‘ gekennzeichnet sind. Die 
Kresse, Christian & Ulrich GbR Vitalskill ist 
keine staatlich anerkannte Rettungsdienst-
schule und kein mitwirkendes Krankenhaus 
im Sinne des Erlasses. Gemäß Nr. 5 des Er-
lasses obliegt es dem jeweiligen Träger des 
Rettungsdienstes, ob die Kresse, Christian & 
Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill als geeignete 
Stelle für die Anerkennung der Fortbildung an-
gesehen wird. Die Verantwortung zur Abstim-
mung der Anerkennung mit den jeweiligen 
Träger obliegt der Vertragspartei bzw. dem 
Teilnehmer selbst, die Kresse, Christian & Ul-
rich Hendrik GbR Vitalskill übernimmt kein 
Gewähr für die Anerkennung. Für die Aner-
kennung der Fortbildung sind entsprechend in 
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der Regel die ÄLRD verantwortlich (§ 7 Abs. 4 
RettG NRW).  
 
Aufgrund dessen werden die Fortbildungs-
nachweise, die durch die Kresse, Christian & 
Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill ausgestellt wer-
den mit dem Zusatz ‚Diese Veranstaltung 
kann / Diese Veranstaltungen können auf die 
30-stündige Rettungsdienstfortbildung für 
Personal im Rettungsdienst gemäß § 5 Abs. 4 
RettG NRW angerechnet werden. Für die An-
erkennung der Fortbildung und der Fortbil-
dungsinhalte sind die Träger des Rettungs-
dienstes und gemäß § 7 Abs. 3 RettG NRW 
die ÄLRD zuständig.‘ 
 
Art und Umgang der jeweiligen Anerkennung 
liegen nicht im Verantwortungs- oder Einfluss-
bereich der Kresse, Christian & Ulrich, Hen-
drik GbR Vitalskill. Allen Vertragspartnern wird 
vor der Vertragsvereinbarung für eine Veran-
staltung angeraten, die Anerkennung mit dem 
jeweiligen Träger des Rettungsdienstes bzw. 
ÄLRD abzustimmen. Dies betrifft auch die An-
erkennung von einzelnen Inhalten und Ele-
menten einer Bildungsveranstaltung. 
 

N. Pflegefortbildungen werden nach Vereinba-
rung bei der ‚Registrierungsstelle beruflich 
Pflegender‘ der Registrierung beruflich Pfle-
gender GmbH, Alt-Moabit 91, 10559 Berlin re-
gistriert. Die Registrierungsstelle trifft die end-
gültige Entscheidung über Art und Umfang der 
Vergabe von Fortbildungspunkten. Eine Re-
gistrierung kann nur erfolgen, wenn der Ver-
trag für die Fortbildung zwischen dem Ver-
tragspartner und der Kresse, Christian & Ul-
rich, Hendrik GbR Vitalskill spätestens 6 Wo-
chen vor Veranstaltungsbeginn geschlossen 
wurde. Die Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik 
GbR Vitalskill kann kein Gewähr über die tat-
sächliche Anerkennung und den zeitlichen 
Umfang der Anerkennung übernehmen.  

Wird für ein explizites Bildungsangebot eine 
konkrete Zusage von Fortbildungspunkten 
durch die Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik 
GbR Vitalskill zugesagt, wurde die Veranstal-
tung bei der Registrierungsstelle bereits ange-
meldet.  

 
12. Elektronischer Geschäftsverkehr , Elektroni-

sche Kommunikation, Datenschutz 
 

A. Der Vertragspartner bzw. Teilnehmer kann 
und darf diese AGB und alle anderen 

Vertragsinhalte auch ausdrucken oder elekt-
ronisch speichern. Eine Kopie der AGB wird 
dem Vertragspartner auf unserer Website zur 
Verfügung gestellt.  
 

B. Bei einer elektronischen Buchung z. B. per E-
Mail, über ein Formular auf der Website der 
Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vi-
talskill oder im Online-Buchungssystem der 
Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vi-
talskill stimmt der Vertragspartner zu, dass die 
vertragsbezogene Kommunikation (ein-
schließlich Rechnungen und Zahlungserinne-
rungen) in elektronischer Form erfolgen kann. 
 

C. Die Kresse, Christian & Ulrich, GbR Vitalskill 
erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezo-
genen Daten des Vertragspartners bzw. Teil-
nehmers eines Bildungsangebotes bzw. einer 
Bildungsveranstaltung im Rahmen der Best-
immungen der DSGVO,  der vom Vertrags-
partner abgegebenen Datenschutzerklärung 
sowie der Datenschutzhinweise der Kresse, 
Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill. Die 
Datenschutzerklärung der Kresse, Christian & 
Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill in der bei Ver-
tragsabschluss aktuellen Version ist Bestand-
teil des Vertrags.  
 

D. Bucht ein Unternehmen eine Bildungsveran-
staltung oder meldet einen oder mehrere Teil-
nehmer für eine Bildungsveranstaltung an, ist 
dieses Unternehmen für die Rechtmäßigkeit 
der Datenübermittlung von personenbezoge-
nen Daten der Teilnehmenden an die Kresse, 
Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill ver-
antwortlich. Ebenfalls trägt das Unternehmen 
die Verantwortung für die Sicherstellung der 
Einwilligung der durch es angemeldeten Teil-
nehmenden zur Datenschutzerklärung und zu 
den Datenschutzhinweisen der Kresse, Chris-
tian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill, wenn 
dies für die Durchführung und Abrechnung 
des Bildungsangebotes erforderlich ist. Stellt 
sich im Nachhinein heraus, dass eine Über-
mittlung von personenbezogenen Daten un-
rechtmäßig war, löscht die Kresse, Christian & 
Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill die Daten ent-
sprechend unverzüglich. 
 

E. Der Vertragspartner verpflichtet sich zur Be-
reitstellung aller notwendigen personenbezo-
genen Daten zur Planung, Organisation, Vor-
bereitung, Durchführung, Nachbereitung, Ab-
rechnung und Ausstellung von Teilnahme-
nachweisen bzw. Zertifikaten im 
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Zusammenhang mit der jeweiligen Bildungs-
veranstaltung, wenn die Verarbeitung der per-
sonenbezogenen Daten im Hinblick auf die 
Regelungen und Bedingungen der DSGVO 
und der Datenschutzhinweise der Kresse, 
Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill so-
wie der Regelungen zur Abrechnung von Bil-
dungsveranstaltungen durch die Kostenträger 
rechtmäßig und erforderlich ist. Kommt der 
Vertragspartner dieser Verpflichtung nicht 
nach und kann die Kresse, Christian & Ulrich, 
Hendrik GbR Vitalskill hierdurch vereinbarte 
Leistungen ganz oder teilweise nicht erbrin-
gen, liegt das Verschulden entsprechend 
beim Vertragspartner. Die Verpflichtung ent-
fällt, wenn der Vertragspartner durch die 
Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR Vi-
talskill nicht explizit auf die Datenschutzhin-
weise und die Datenschutzerklärungen hinge-
wiesen wurde, etwas anderes vereinbart 
wurde oder der Vertragspartner die Daten-
schutzerklärung, die Datenschutzhinweise 
oder die zur Verfügungstellung von personen-
bezogenen Daten explizit abgelehnt hat und 
die Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR 
Vitalskill den Vertrag trotz der Kenntnis über 
diese Verweigerung mit dem Vertragspartner 
abschließt. 
 

F. Werden für Pflegefortbildungen Fortbildungs-
punkte durch die Registrierung beruflich Pfle-
gender GmbH, Alt-Moabit 91, 10599 Berlin 
vergeben, kann eine Weiterleitung personen-
bezogener Daten von Teilnehmenden durch 
die Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR 
Vitalskill an die Registrierung beruflich Pfle-
gender GmbH vertraglich notwendig sein.  
 

13. Widerrufsrecht für Verbraucher 
 

A. Wird der Vertrag für ein Bildungsangebot mit 
der Kresse, Christian & Ulrich, Hendrik GbR 
Vitalskill von einem Verbraucher i. S. d. § 13 
BGB geschlossen, so steht ihm unabhängig 
von seinem Kündigungs- und Rücktrittsrecht 
ein vierzehntägiges gesetzliches Widerrufs-
recht ohne Angaben von Gründen zu. Auf die-
ses Widerrufsrecht wird der Verbraucher bei 
Vertragsschluss durch die Widerrufsbeleh-
rung nochmals ausdrücklich hingewiesen. Die 
zweiwöchige Widerrufsfrist beginnt am Tag 
des Vertragsabschlusses, allerdings frühes-
tens nachdem der Verbraucher die Widerrufs-
belehrung erhält. Zur Wahrung der Frist ge-
nügt die rechtzeitige Absendung des Wider-
rufs.  

B. Wird bereits vor dem Ende der Widerrufsfrist 
mit ausdrücklicher Zustimmung eines Ver-
brauchers mit der Durchführung einer Kurs- 
oder Ausbildungsveranstaltung begonnen, so 
erlischt das Widerrufsrecht, wenn der Vertrag 
vollständig erfüllt wurde. 
 

C. Bei E-Learning-Bildungsangeboten, erlischt 
das Widerrufsrecht, sobald die Kresse, Chris-
tian & Ulrich, Hendrik GbR Vitalskill mit der 
Ausführung des Vertrags begonnen hat, nach-
dem der Verbraucher ausdrücklich zuge-
stimmt hat, dass die Kresse, Christian & Ul-
rich, Hendrik GbR Vitalskill mit der Ausführung 
des Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist be-
ginnt und der Verbraucher seine Kenntnis da-
von bestätigt hat, dass er durch seine Zustim-
mung mit Beginn der Ausführung des Vertra-
ges sein Widerrufsrecht verliert.  
 


